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Satzung für Studienangelegenheiten 
der Freien Universität Berlin

Präambel

Aufgrund von § 9 Abs. 1 Nr. 4 Teilgrundordnung (Erpro-
bungsmodell) der Freien Universität Berlin vom 27. Ok-
tober 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) hat der Akademi-
sche Senat der Freien Universität Berlin am 20. Mai 2015
die folgende Satzung für Studienangelegenheiten (SfS)
erlassen: * 

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Geltungsbereich, Allgemeines

§ 2 Rechte und Pflichten 

§ 3 Zulassung und Immatrikulation 

§ 4 Verfahren der Zulassung und Immatrikulation 

§ 5 Zulassung und Immatrikulation in Bachelor- und 
Masterstudiengängen sowie Registrierung in 
Bachelor- und Lehramtsmasterstudiengängen 

§ 6 Vereinbarungen über Module

§ 7 Zulassung und Immatrikulation ausländischer und 
staatenloser Studienbewerberinnen und Studien-
bewerber sowie Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber mit ausländischer Hochschul-
zugangsberechtigung 

§ 8 Vorläufige Immatrikulation 

§ 9 Teilzeitstudium 

§ 10 Studierende zur Promotion

§ 11 Zugang zu Lehrveranstaltungen in nicht-
modularisierten Studiengängen

§ 12 Zugang zu Modulen und Lehrveranstaltungen 
in modularisierten Studiengängen

§ 13 Rückmeldung 

§ 14 Beurlaubung 

§ 15 Wechsel von Studiengängen und Modulangeboten

§ 16 Hochschulwechsel und Studienplatztausch

§ 17 Exmatrikulation 

§ 18 Nebenhörerinnen und Nebenhörer

§ 19 Gasthörerinnen und Gasthörer 

§ 20 Bekanntmachung von Fristen 

§ 21 Inkrafttreten, Übergangsregelungen 

§ 1 
Geltungsbereich, Allgemeines

(1) 1Die Satzung regelt in Ausführung des Berliner
Hochschulgesetzes (BerlHG) und des Berliner Hoch-
schulzulassungsgesetzes (BerlHZG) Verwaltungsver-
fahren sowie Rechte und Pflichten der Studentinnen und
Studenten, der immatrikulierten Doktorandinnen und
Doktoranden, Nebenhörerinnen und Nebenhörer sowie
Gasthörerinnen und Gasthörer der Freien Universität
Berlin. 2Gegenüber den Studien- und Prüfungsordnun-
gen der Fachbereiche und Zentralinstitute sowie den
studiengangsspezifischen Zugangssatzungen ist die
SfS vorrangig.

(2) 1Soweit diese Satzung keine Regelungen trifft, ent-
scheidet für die Freie Universität Berlin das Präsidium.
2Es kann Einzelheiten in Verwaltungsrichtlinien fest-
legen.

§ 2 
Rechte und Pflichten

(1) 1Studentinnen und Studenten haben das Recht,
Einrichtungen der Freien Universität Berlin nach den
hierfür geltenden Vorschriften zu benutzen. 2Dazu gehört
insbesondere das Recht, Lehrveranstaltungen im ge-
samten Bereich der Freien Universität Berlin zu be-
suchen, Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen
und darüber die entsprechenden Nachweise zu erhalten.
3§ 11 und § 12 bleiben unberührt.

(2) 1Studentinnen und Studenten sind verpflichtet, ihr
Studium unverzüglich nach der Immatrikulation aufzu-
nehmen und an den Studien- und Prüfungsordnungen zu
orientieren. 2Die Studienaufnahme ist von den Verwal-
tungen der Fachbereiche und Zentralinstitute zu über-
prüfen. 3Die Studierendenverwaltung ist bei Feststellung
der Nichtaufnahme des Studiums unverzüglich zu unter-
richten.

(3) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, Stu-
dentinnen und Studenten sowie Prüfungskandidatinnen
und Prüfungskandidaten sind nach den einschlägigen
gesetzlichen Vorschriften und Satzungsbestimmungen
verpflichtet, personenbezogene Daten zum Hochschul-
zugang, zum Studium, zum Studienverlauf und zu Prü-
fungen der Freien Universität Berlin für Verwaltungs-
zwecke anzugeben.

§ 3 
Zulassung und Immatrikulation

(1) Soweit für Studiengänge Zulassungsbeschränkun-
gen festgelegt sind, richtet sich das Vergabeverfahren
für die Studienplätze nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, nach der Zulassungsordnung der Freien Universität
Berlin sowie nach der Zugangssatzung der Freien Uni-
versität Berlin und den studiengangsspezifischen Zu-
gangssatzungen.

* Diese  Satzung  ist  vom  Präsidium  der  FU  Berlin  am  10. Juni
2015  und  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senatsverwaltung
am 20. März 2017 bestätigt worden. 
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(2) 1Mit der Immatrikulation wird die Studienbewerbe-
rin oder der Studienbewerber Studentin oder Student
und damit Mitglied der Freien Universität Berlin.
2Innerhalb der Universität ist sie oder er dem für ihren
oder seinen Studiengang zuständigen Fachbereich und/
oder Zentralinstitut zugeordnet. 3Die Studentin oder der
Student muss bei der Immatrikulation angeben, in wel-
cher wissenschaftlichen Einrichtung dieses Fachbe-
reichs sie oder er das Wahlrecht zum Institutsrat aus-
üben will. 4Sofern die Ausbildung in einem Studiengang
nur in einer wissenschaftlichen Einrichtung stattfindet,
kann das Wahlrecht nur in dieser ausgeübt werden. 

(3) 1Studienbewerberinnen und Studienbewerber sind
zu immatrikulieren, wenn sie 

1. die gesetzlichen Zugangsvoraussetzungen und gege-
benenfalls zusätzliche Eignungs- und Qualifikations-
voraussetzungen gemäß Satzung im gewählten Stu-
diengang erfüllen, 

2. für den gewählten Studiengang gemäß Abs. 1 zuge-
lassen worden sind, 

3. erklären, dass sie an keiner anderen Hochschule im
Geltungsbereich des Grundgesetzes im gleichen Stu-
diengang immatrikuliert sind; ausgenommen bleibt ein
Fernstudium oder ein mit einer anderen Hochschule
gemeinsam angebotener Studiengang,

4. erklären, dass sie an keiner Hochschule im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes in dem gleichen Studien-
gang vorgeschriebene Leistungsnachweise endgültig
nicht erbracht oder vorgeschriebene Prüfungen end-
gültig nicht bestanden haben; dies gilt entsprechend
für Module, die mit den zum Pflichtbestandteil des ge-
wählten Studiengangs gehörenden Modulen identisch
bzw. vergleichbar sind, 

5. den Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Kran-
kenversicherung bzw. über die Befreiung hiervon er-
bringen, 

6. die nach Gesetz oder Satzung geforderten Beiträge
und Gebühren bezahlt haben, sofern sie nicht erklä-
ren, dass sie ihre Mitgliedschaftsrechte gemäß Abs. 4
an einer anderen Berliner oder Brandenburger Hoch-
schule ausüben und dort die Beiträge entrichtet ha-
ben. 

2Im Übrigen dürfen keine gesetzlichen Versagungs-
gründe vorliegen. 

(4) Die Studentin oder der Student kann im Fall des
Doppelstudiums gemäß Abs. 5 an verschiedenen Ber-
liner oder Brandenburger Hochschulen sowie im Fall
eines gemeinsamen Studiengangs an verschiedenen
Hochschulen immatrikuliert sein (Mehrfachimmatrikula-
tion).

(5) 1Wird bei bestehender Immatrikulation die Immatri-
kulation für einen weiteren Studiengang mit einem weite-
ren Abschlussziel (Doppelstudium) beantragt, ist dies in
Bezug auf das angestrebte Studienziel, die Studierbar-
keit im Rahmen geltender Ordnungen und die Notwen-
digkeit der Immatrikulation zu begründen. 2Die Immatri-

kulation für mehr als einen zulassungsbeschränkten
Studiengang ist nur dann möglich, wenn dies im Hinblick
auf das Studienziel sinnvoll ist und andere Studien-
bewerberinnen oder Studienbewerber dadurch nicht
vom Erststudium ausgeschlossen werden. 

(6) 1Sofern eine Immatrikulation für mehrere Studien-
gänge besteht, muss die Studentin oder der Student er-
klären, welchem Fachbereich oder Zentralinstitut sie
oder er zugeordnet sein will. 2Im Übrigen gelten Abs. 2
Satz 3 und Satz 4 entsprechend. 

(7) Studienbewerberinnen und Studienbewerber kön-
nen unter den in dieser Ordnung bestimmten Voraus-
setzungen befristet, vorläufig oder als Teilzeitstudentin-
nen und Teilzeitstudenten immatrikuliert werden. 

§ 4 
Verfahren der Zulassung und Immatrikulation

(1) 1Besteht für einen Studiengang eine bundesweite
Zulassungsbeschränkung durch Festlegung einer Zulas-
sungszahl für Studienanfängerinnen und -anfänger im
Vergabeverfahren der Stiftung für Hochschulzulassung
(hochschulstart), so ist der Antrag auf Zulassung zum
Studium an der Freien Universität Berlin an die Stiftung
zu richten. 2Ist die Freie Universität Berlin für die Ver-
gabe von Studienplätzen zuständig, so ist der Antrag auf
Zulassung in der festgelegten Form und Frist an den Be-
reich Bewerbung und Zulassung der Zentralen Universi-
tätsverwaltung der Freien Universität Berlin zu richten. 

(2) Die Immatrikulation ist in der festgelegten Form
und Frist bei der Studierendenverwaltung der Freien Uni-
versität Berlin zu beantragen.

(3) 1Die für die Zulassung und Immatrikulation erfor-
derlichen Nachweise und Erklärungen sind dem jeweili-
gen Antrag beizufügen. 2Eine Studienbewerberin oder
ein Studienbewerber kann befristet für höchstens sechs
Monate immatrikuliert werden, wenn sie oder er zwar die
Voraussetzungen für die Immatrikulation erfüllt, dies aber
aus Gründen, die nicht von ihr oder ihm zu vertreten sind,
nicht rechtzeitig nachweisen kann. 3Zum Zwecke der
Prüfung der Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen
und der Zugangsvoraussetzungen, insbesondere der
Hochschulzugangsberechtigung, von Studienbewerbe-
rinnen und Studienbewerbern mit ausländischer Hoch-
schulzugangsberechtigung bzw. mit ausländischem be-
rufsqualifizierenden Abschluss eines vorangegangenen
Hochschulstudiums kann die Freie Universität Berlin
Dritte beauftragen. 4Erscheint eine Angabe der Studien-
bewerberin oder des Studienbewerbers zweifelhaft und
kann ein Nachweis nicht in der festgelegten Form er-
bracht werden oder bestehen Zweifel an der Richtigkeit
oder Echtheit vorgelegter Urkunden, kann die Vorlage
des Nachweises in geeigneter Form verlangt werden. 

(4) 1Erfüllen Studienbewerberinnen oder Studienbe-
werber die Zugangsvoraussetzungen für einen Studien-
gang bis auf bestimmte sprachliche oder sonstige Quali-
fikationen, die im Rahmen eines von der Freien Univer-
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sität Berlin angebotenen Vorstudienkurses vermittelt
werden, so können sie zu diesem zugelassen und befris-
tet immatrikuliert werden, um die Qualifikation zu er-
werben. 2Zulassung und Immatrikulation werden unwirk-
sam, wenn die geforderte Qualifikation bis zum Ablauf
der Regeldauer des Vorstudienkurses nicht nachge-
wiesen ist. 3Der Erwerb der Qualifikation innerhalb der
Regeldauer des Vorstudienkurses verschafft einen
Anspruch auf Zulassung zum gewählten Studiengang.
4Semester im Vorstudienkurs werden nicht als Fach-
semester gezählt. 

(5) Die Immatrikulation erfolgt für das erste Fach-
semester, es sei denn, es kommt aufgrund einer Anrech-
nung von Studienzeiten oder Studien- und Prüfungsleis-
tungen im Sinne der Rahmenstudien- und -prüfungsord-
nung (RSPO) oder einer Einstufungsprüfung im Sinne
des BerlHG zu einer Immatrikulation für ein höheres
Fachsemester. 

(6) 1Macht eine Studienbewerberin oder ein Studien-
bewerber durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass
sie oder er wegen einer Behinderung im Sinne von § 2
Abs. 1 SGB IX oder wegen einer länger andauernden
oder ständigen gesundheitlichen Beeinträchtigung im
Hinblick auf den Nachweis der geforderten Eignungs-
oder Qualifikationsvoraussetzungen, die über die Hoch-
schulzugangsberechtigung hinausgehen, gegenüber
anderen Studienbewerberinnen und Studienbewerbern
in besonderer Weise benachteiligt wird, so kann die für
das Auswahlverfahren zuständige Stelle einen geeigne-
ten Ausgleich gewähren. 2Auf das Auswahlverfahren fin-
det die Regelung zum Nachteilsausgleich bei Prüfungen
entsprechende Anwendung. 3Die oder der Beauftragte
für Studentinnen oder Studenten mit Behinderung kann
am Auswahlverfahren beteiligt werden.

(7) 1Studienbewerberinnen und Studienbewerber
ohne eine im Land Berlin anerkannte Hochschulzu-
gangsberechtigung können nach Maßgabe der für das
Studienkolleg der Freien Universität Berlin geltenden
Regelungen zugelassen und befristet immatrikuliert wer-
den, um sich durch den Besuch des Studienkollegs auf
die Feststellungsprüfung gemäß Schulgesetz vorzube-
reiten. 2Die Befristung beträgt in der Regel zwei Semes-
ter, im begründeten Ausnahmefall höchstens vier Se-
mester. 3Die Immatrikulation ist auf die Teilnahme am
Studienkolleg beschränkt. 4Ein Anspruch auf spätere
Zulassung zu einem bestimmten Studiengang besteht
nicht. 

(8) 1Bewerberinnen und Bewerber, die einen fachspe-
zifischen propädeutischen Vorstudienkurs absolvieren
müssen, um Zugang zu einem Studiengang der Freien
Universität Berlin zu erlangen, werden in der Regel für
ein, im begründeten Ausnahmefall für maximal zwei Se-
mester immatrikuliert. 2Die im Propädeutikum studierten
Semester gelten nicht als Fachsemester.

(9) 1Studierende in internationalen Austauschpro-
grammen  zwischen  der  Freien  Universität  Berlin  und
der Heimatuniversität, im Auslandsstudium und bei der
Teilnahme an speziellen Studienangeboten der Freien

Universität Berlin, insbesondere auch gemeinsam mit
anderen Hochschulen, können ohne ein besonderes Zu-
lassungsverfahren für zwei Semester befristet immatri-
kuliert werden. 2In besonders begründeten Ausnahme-
fällen ist eine Verlängerung um höchstens zwei Semes-
ter möglich. 3Ein Studienabschluss kann nur erlangt wer-
den, wenn dies die Ordnungen für das Studienangebot
ausdrücklich vorsehen. 4Für internationale Studienange-
bote können abweichende Regelungen getroffen wer-
den.

(10) Die Immatrikulation ist mit der Aushändigung
oder Absendung des Studierendenausweises vollzogen. 

§ 5 
Zulassung und Immatrikulation in Bachelor- 

und Masterstudiengängen sowie Registrierung 
in Bachelor- und Lehramtsmasterstudiengängen

(1) 1In Monobachelorstudiengängen werden Studien-
bewerberinnen und Studienbewerber zum Kernfach zu-
gelassen. 2In Kombinationsbachelorstudiengängen, die
sich aus einem Kernfach und einem 60-LP-Modulange-
bot aus einem anderen fachlichen Bereich zusammen-
setzen, werden Studienbewerberinnen und Studienbe-
werber zum Kernfach und nachfolgend zum 60-LP-Mo-
dulangebot zugelassen. 3In Kombinationsbachelorstu-
diengängen, die sich aus einem Kernfach und 30-LP-
Modulangeboten anderer fachlicher Bereiche zusam-
mensetzen, werden Studienbewerberinnen und Studien-
bewerber zum Kernfach und nachfolgend zu den 30-LP-
Modulangeboten zugelassen. 4Die Vergabe von Plätzen
in den 60-LP- und 30-LP-Modulangeboten richtet sich
nach dem Studienwunsch der Studienbewerberinnen
und Studienbewerber und nach den für das Modulange-
bot spezifischen Zugangsvoraussetzungen. 5Für den
Fall, dass für ein 60-LP- oder ein 30-LP-Modulangebot
mehr Bewerbungen als Plätze vorhanden sind, wird eine
Quote gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BerlHZG nicht ge-
bildet. 6Die Vergabe der nach Abzug der aufgrund eines
früheren Zulassungsanspruches nach einem Dienst vor-
weg Auszuwählenden und nach Abzug der Vorabquoten
gemäß Abs. 4 in Verbindung mit § 5 Abs. 4 Zugangs-
satzung der Freien Universität Berlin verfügbaren Stu-
dienplätze für 60-LP- und 30-LP-Modulangebote erfolgt
zu gleichen Teilen nach dem Grad der Qualifikation und
nach Wartezeit. 7Bei gleichem Rang nach dem Grad der
Qualifikation  im Sinne des Abs. 3 und nach der Warte-
zeit sowie innerhalb der Vorabquoten wird nach § 8a
BerlHZG verfahren. 8Werden Studienbewerberinnen und
Studienbewerber nur für das Kernfach zugelassen, nicht
aber für ein 60-LP- oder 30-LP-Modulangebot zugelas-
sen, so erhalten sie die Mitteilung, in welchen Modulan-
geboten noch freie Plätze vorhanden sind. 9Eine Imma-
trikulation in einen zulassungsbeschränkten Bachelor-
studiengang kann nur erfolgen, wenn eine Zulassung für
das Kernfach vorliegt; bei Kombinationsbachelorstu-
diengängen, die 30-LP-Modulangebote oder ein 60-LP-
Modulangebot beinhalten, muss darüber hinaus auch
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eine Zulassung für die 30-LP-Modulangebote oder für
das 60-LP-Modulangebot vorliegen. 

(2) 1In Masterstudiengängen werden Studienbewer-
berinnen und Studienbewerber zum Studiengang zuge-
lassen. 2In Lehramtsmasterstudiengängen werden Stu-
dienbewerberinnen und Studienbewerber zum ersten
Fach und nachfolgend zum zweiten Fach zugelassen.
3Für den Fall, dass für das zweite Fach in einem Lehr-
amtsmasterstudiengang mehr Bewerbungen als Plätze
vorhanden sind, wird eine Quote gemäß § 10 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 BerlHZG nicht gebildet. 4Die Vergabe der
nach Abzug der Vorabquoten gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3
Zugangssatzung für den jeweiligen Lehramtsmasterstu-
diengang verfügbaren Studienplätze für das zweite Fach
in einem Lehramtsmasterstudiengang erfolgt nach War-
tezeit. 5Bei gleichem Rang nach der Wartezeit sowie in-
nerhalb der Vorabquoten wird nach § 10 Abs. 3 in Ver-
bindung mit § 8a BerlHZG verfahren. 6Im Übrigen gelten
für das Auswahlverfahren für Masterstudiengänge die
§§ 10 und 10a BerlHZG.

(3) 1Der Grad der Qualifikation der Hochschulzu-
gangsberechtigung für Studiengänge mit erstem berufs-
qualifizierendem Abschluss bestimmt sich nach der
Verordnung zur Regelung der Zulassung in zulassungs-
beschränkten Studiengängen durch die Hochschulen
des Landes Berlin (Hochschulzulassungsverordnung –
BerlHZVO). 2Abweichend von Satz 1 bestimmt sich der
Grad der Qualifikation bei Bewerberinnen und Bewer-
bern, welche bereits ein Erststudium gemäß § 18 HRG
erfolgreich abgeschlossenen haben, nach der Gesamt-
note des Erststudiums. 3Auf Masterstudiengänge ein-
schließlich der Lehramtsmasterstudiengänge finden die
§§ 10, 10 a BerlHZG Anwendung.

(4) 1Bei der Vergabe von Plätzen in den Modulange-
boten bleiben 4 % der zur Verfügung stehenden Plätze
Studienbewerberinnen oder Studienbewerbern vorbe-
halten, bei denen Fälle außergewöhnlicher Härte zu
einer bevorzugten Zulassung im Kernfach geführt haben
oder führen würden. 2Die Plätze innerhalb dieser Gruppe
werden nach dem in § 7a Abs. 1 Satz 1 BerlHZG ge-
nannten Kriterium vergeben. 3Eine außergewöhnliche
Härte liegt vor, wenn besondere, vor allem gesundheit-
liche, soziale, behinderungsbedingte oder familiäre
Gründe in der Person der Bewerberin oder des Bewer-
bers die sofortige Zulassung für ein bestimmtes 60-LP-
oder 30-LP-Modulangebot zwingend erfordern. 4Die
Gründe sind glaubhaft zu machen.

(5) Für Studienbewerberinnen und Studienbewerber,
die die Zulassung zu einem höheren Fachsemester er-
halten, erfolgt die Auswahl für ein Modulangebot nach
§ 9 BerlHZG und die Auswahl für das zweite Fach in
einem Lehramtsmasterstudiengang nach § 10 Abs. 3 in
Verbindung mit § 9 BerlHZG.

(6) 1Die Freie Universität Berlin kann Kontingente für
Plätze in 60-LP-Modulangeboten und im Fall eines Lehr-
amtsmasterstudiengangs für das zweite Fach mit ande-
ren Hochschulen vereinbaren. 2Diese werden vorab von

der Zahl der für Studierende der Freien Universität Berlin
angebotenen Plätze abgezogen. 

(7) Die Zulassung zum Kernfach in Kombinations-
bachelorstudiengängen setzt die Wahl von an der Freien
Universität Berlin angebotenen 30-LP- oder 60-LP-Mo-
dulangeboten voraus, es sei denn, es werden solche
Modulangebote bzw. entsprechende Studienangebote
anderer Hochschulen gewählt, für die Kontingentverein-
barungen der anderen Hochschulen mit der Freien Uni-
versität Berlin bestehen. 

(8) 1Die Registrierung für 30-LP- und 60-LP-Modul-
angebote sowie für das zweite Fach in einem Lehramts-
masterstudiengang ist bei der Immatrikulation in der fest-
gelegten Form und Frist bei dem Bereich Studierenden-
verwaltung der Zentralen Universitätsverwaltung der
Freien Universität Berlin zu beantragen. 2Dies gilt auch
für 30-LP- und 60-LP-Modulangebote bzw. entspre-
chende Studienangebote anderer Hochschulen, soweit
sie an der Freien Universität Berlin nicht angeboten wer-
den. 

(9) Studierende, die an einer anderen Hochschule im-
matrikuliert sind, werden durch die Registrierung für ein
Modulangebot nicht Mitglieder der Freien Universität
Berlin, diesen aber hinsichtlich der Nutzung der Einrich-
tungen der Freien Universität Berlin gleichgestellt.

(10) Für andere modularisierte Studiengänge gelten
die Regelungen der §§ 3 und 4. 

(11) Das Nähere regeln Richtlinien. 

§ 6 
Vereinbarungen über Module

(1) 1Dem Erlass von Satzungen für Studiengänge, die
das Studium von anderen Lehreinheiten zugeordneten
Modulen vorsehen, müssen Vereinbarungen in Form
von übereinstimmenden Beschlüssen der zuständigen
Stellen vorausgehen. 2Dabei ist ein Absolvieren des
Studiengangs in der Regelstudienzeit zu gewährleisten.
3Gegenstand solcher Vereinbarungen sind insbeson-
dere die Teilnehmerzahlen.

(2) Für Studierende anderer Hochschulen, die auf-
grund von Vereinbarungen Module der Freien Universi-
tät Berlin absolvieren, gilt § 5 Abs. 8 entsprechend, so-
weit es für das Studium dieser Module erforderlich ist.

§ 7 
Zulassung und Immatrikulation von 

Studienbewerberinnen und Studienbewerbern 
mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung 

bzw. mit ausländischem berufsqualifizierenden 
Abschluss eines vorangegangenen 

Hochschulstudiums

(1) 1Studienbewerberinnen und Studienbewerber mit
ausländischer Hochschulzugangsberechtigung bzw. mit
ausländischem berufsqualifizierenden Abschluss eines
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vorangegangenen Hochschulstudiums müssen sich im
Falle einer Beauftragung gemäß § 4 Abs. 3 Satz 3 für
eine Zulassung zu einem Studiengang der Freien Uni-
versität Berlin über den beauftragten Dritten bewerben;
für weiterbildende Studiengänge sowie für Anträge auf
Zulassung zu einem Masterstudiengang von Studien-
bewerberinnen und -bewerbern, die bereits über einen
deutschen ersten berufsqualifizierenden Hochschul-
abschluss verfügen, findet dagegen § 4 Abs. 1 Satz 2
Anwendung. 2Studienbewerberinnen und Studienbewer-
ber aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum sowie
Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die die
Hochschulzugangsberechtigung nach deutschen staat-
lichen Vorschriften nachweisen (so genannte Bildungs-
inländer/innen), sind im Verfahren der Zulassung deut-
schen Studienbewerberinnen und Studienbewerbern
gleichgestellt.

(2) 1Studienbewerberinnen und Studienbewerber ge-
mäß Abs. 1, die eine im Land Berlin anerkannte Hoch-
schulzugangsberechtigung nachweisen, werden gemäß
den §§ 3 und 4 auf Antrag zugelassen und immatriku-
liert, wenn sie zusätzlich die Deutsche Sprachprüfung für
den Hochschulzugang (DSH) gemäß der Ordnung für
die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang
ausländischer Studienbewerberinnen und Studien-
bewerber an der Freien Universität Berlin bestanden ha-
ben, das Bestehen einer gleichwertigen Prüfung nach-
weisen oder von dieser Nachweispflicht gemäß Abs. 3
Satz 1 befreit sind. 2Studienbewerberinnen und Studien-
bewerber können nach Maßgabe des Prüfungsergebnis-
ses der DSH-Prüfung für einen Studiengang zugelassen
und mit der Auflage befristet immatrikuliert werden, an
bestimmten studienbegleitenden Sprachkursen teilzu-
nehmen. 3Die Befristung beträgt zwei Semester. 4Sie
wird mit dem Bestehen der Prüfung zum Nachweis deut-
scher Sprachkenntnisse aufgehoben. 

(3) 1Studienbewerberinnen und Studienbewerber ge-
mäß Abs. 1, die an einem fremdsprachigen Studien-
gang, einem Promotionsstudium oder weiterbildenden
Studium teilnehmen wollen und die in den jeweiligen
Ordnungen festgelegten Zugangsvoraussetzungen er-
füllen, können nach Maßgabe dieser Ordnungen vom
Nachweis  deutscher  Sprachkenntnisse  befreit  wer-
den. 2Die Immatrikulation kann befristet erfolgen, wenn
eine Zulassung unter Vorbehalt ausgesprochen worden
ist. 

(4) 1Studentinnen und Studenten ausländischer Hoch-
schulen, die im Rahmen einer Hochschulvereinbarung
an der Freien Universität Berlin zugelassen sind, werden
auf der Grundlage dieser Vereinbarung für bis zu vier
Semester  in  einem  Studiengang  befristet  immatriku-
liert.  2Prüfungsleistungen  können  in  dieser  Zeit  nur
nach Maßgabe der Vereinbarung erbracht werden.
3Nach Ablauf der befristeten Immatrikulation gelten für
die weitere Immatrikulation die Voraussetzungen gemäß
Abs. 2. 

§ 8 
Vorläufige Immatrikulation

Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die auf-
grund gerichtlicher Anordnung zu einem Studiengang
vorläufig zuzulassen sind, werden bis zum Abschluss
des Gerichtsverfahrens vorläufig immatrikuliert. 

§ 9 
Teilzeitstudium

(1) Sofern in einer Studienordnung für einen Studien-
gang, insbesondere für ein weiterbildendes Studium,
ausschließlich die Form des Teilzeitstudiums neben
einer beruflichen Tätigkeit oder neben einer vergleich-
baren zeitlichen Belastung vorgesehen ist, werden Stu-
dienbewerberinnen und Studienbewerber als Teilzeit-
studentinnen und Teilzeitstudenten immatrikuliert bzw.
rückgemeldet. 

(2) 1Studentinnen und Studenten werden als Teilzeit-
studentinnen und Teilzeitstudenten immatrikuliert bzw.
rückgemeldet, wenn sie das vorhandene Lehr- und Be-
treuungsangebot als Teilzeitstudentinnen oder Teilzeit-
studenten in Anspruch nehmen wollen und ein Teilzeit-
studium bis zum Beginn des Semesters unter Angabe
von Gründen gemäß Abs. 3 mit entsprechenden Nach-
weisen beantragen. 2Ein Anspruch auf ein spezielles
Teilzeitstudiencurriculum besteht nicht. 3Die Studentin
oder der Student hat im Rahmen der fristgerechten
Rückmeldung mitzuteilen, wenn die Gründe für das Teil-
zeitstudium weggefallen sind.

(3) Ein Teilzeitstudium kann beantragt werden: 

1. wenn Studentinnen und Studenten berufstätig sind,

2. zur Pflege und Erziehung eines Kindes im Alter von
bis zu 10 Jahren,

3. zur Pflege pflegebedürftiger naher Angehöriger im
Sinne des Pflegezeitgesetzes,

4. wenn eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1
SGB IX oder eine länger andauernde oder ständige
gesundheitliche Beeinträchtigung ein Teilzeitstudium
erforderlich macht,

5. während einer Schwangerschaft,

6. während der Wahrnehmung eines Mandats eines
Organs der Hochschule, der Studierendenschaft oder
des Studentenwerks Berlin oder

7. aus sonstigen schwerwiegenden Gründen.

(4) Für Studierende zur Promotion ist ein Teilzeit-
studium mit Zustimmung des Promotionsausschusses
möglich.

(5) 1Semester im Teilzeitstudium werden in der Regel
als halbe Fachsemester und als ganze Hochschul-
semester gezählt. 
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§ 10 
Studierende zur Promotion

(1) 1Doktorandinnen und Doktoranden sind mit dem
Datum der Zulassung zur Promotion als Studierende zur
Promotion zu immatrikulieren; § 25 Abs. 2 BerlHG bleibt
unberührt. 2Die Immatrikulation ist innerhalb eines Mo-
nats nach der Entscheidung über die Zulassung zur Pro-
motion durch die Doktorandin oder den Doktoranden un-
ter Vorlage des Zulassungsbescheides in der Studieren-
denverwaltung vorzunehmen. 

(2) 1Der Status als Studentin oder Student endet mit
Abschluss der Disputation oder mit der Aufgabe des Pro-
motionsvorhabens. 2Der jeweils zuständige Promotions-
ausschuss ist verpflichtet, die Studierendenverwaltung
über beendete Promotionsverfahren zum 31. März und
zum 30. September eines jeden Jahres zu unterrichten.

(3) 1Überschreitet eine Doktorandin oder ein Dokto-
rand die in der jeweiligen Promotionsordnung vorgese-
hene Regelbearbeitungszeit für die Dissertation, so hat
sie oder er bei der Studierendenverwaltung eine Be-
scheinigung des Promotionsausschusses vorzulegen,
aus der der Bearbeitungsstand der Dissertation und die
voraussichtlich noch erforderliche Bearbeitungszeit her-
vorzugehen haben. 2Wird die Bescheinigung innerhalb
von drei Monaten nach Aufforderung zur Beibringung
aus von der Doktorandin oder dem Doktoranden zu ver-
tretenden Gründen nicht vorgelegt, erfolgt keine Rück-
meldung zum folgenden Semester.

§ 11 
Zugang zu Lehrveranstaltungen in nicht-

modularisierten Studiengängen

(1) 1Der Zugang zu bestimmten Lehrveranstaltungen
kann durch Beschluss des Fachbereichsrats oder Zen-
tralinstitutsrats beschränkt werden 

1. auf Studentinnen und Studenten, die die nach der
Studienordnung oder Prüfungsordnung oder einer
speziellen Regelung für diese Lehrveranstaltung ge-
forderte Qualifikation nachweisen oder 

2. wenn die inhaltliche Eigenart der Lehrveranstaltung
oder deren ordnungsgemäße Durchführung es erfor-
derlich macht.

2Die Lehrveranstaltungen und die Zugangsbedingungen
sind im Voraus in geeigneter Form bekannt zu geben.
3Die Verteilung der Plätze erfolgt durch das Dekanat des
Fachbereichs bzw. die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den des Institutsrats des Zentralinstituts oder durch
deren Beauftragte. 

(2) 1Beim Zugang zu Lehrveranstaltungen mit nach
Abs. 1 Nr. 2 beschränkter Platzzahl werden für den Fall,
dass mehr Anmeldungen als Plätze vorhanden sind und
keine zusätzlichen Lehrveranstaltungen angeboten wer-
den können, nach Abzug einer Vorabquote für den in
Abs. 3 bestimmten Personenkreis in Höhe von 10 %,
Anmeldungen nach Ranggruppen in folgender Reihen-
folge berücksichtigt: 

1. Anmeldungen von Studentinnen und Studenten im
jeweiligen Fachsemester, für das die Lehrveranstal-
tungen nach Studienordnung als Pflichtveranstaltung
angeboten werden und die noch nicht regelmäßig be-
sucht und erfolgreich abgeschlossen wurden; ihnen
gleichgestellt sind Anmeldungen von Studentinnen
und Studenten, die diese Voraussetzungen im vor-
herigen Semester erfüllt haben und trotz ordnungs-
gemäßer Anmeldung keinen Platz erhalten konnten,
Doktorandinnen und Doktoranden, die im Rahmen
einer befristeten Zulassung zur Promotion innerhalb
einer im Zulassungsbescheid festgelegten Zeit Auf-
lagen zu erfüllen haben sowie Studentinnen und Stu-
denten in Austauschprogrammen,

2. Anmeldungen von Studentinnen und Studenten aus
Fachsemestern, die von den Voraussetzungen ge-
mäß Nr. 1 um ein Semester abweichen,

3. Anmeldungen von Studentinnen und Studenten aus
Fachsemestern, die von den Voraussetzungen ge-
mäß Nr. 1 um zwei oder mehr Semester abweichen,

4. Anmeldungen von Studentinnen oder Studenten im je-
weiligen Fachsemester, für das die Lehrveranstaltung
nach der Studienordnung als Wahlpflichtveranstaltung
angeboten wird, sofern sie die Voraussetzungen ge-
mäß Nr. 1 erfüllen,

5. Anmeldungen von Studentinnen und Studenten aus
Fachsemestern, die von den Voraussetzungen ge-
mäß Nr. 4 abweichen,

6. weitere Anmeldungen von Studentinnen und Studen-
ten.

2Studentinnen und Studenten, die einen Platz für eine
Lehrveranstaltung im vorherigen Semester wegen Zu-
teilung einer zeitgleich stattfindenden Pflichtveranstal-
tung nicht angenommen haben oder die die Lehrver-
anstaltung  im  vorherigen  Semester  wegen  Krankheit
– ohne beurlaubt zu sein – nicht regelmäßig besuchen
oder nicht erfolgreich abschließen konnten, bleiben in
der im vorherigen Semester ermittelten Ranggruppe.
3Satz 1 Nr. 1 bis 5 gelten entsprechend für studien-
abschnittsbezogene Lehrveranstaltungen. 4Halbe Fach-
semester gemäß § 9 Abs. 5 werden auf den nächsten
ganzen Wert aufgerundet. 5Sofern auf der Grundlage der
Studienordnung keine Zuordnung der Pflicht- oder Wahl-
pflichtveranstaltung zu bestimmten Fachsemestern be-
steht, können der Fachbereichs- bzw. der Zentral-
institutsrat von Satz 1 Nr. 1 bis 5 abweichende Rang-
gruppen bilden. 6Dabei ist zu gewährleisten, dass auf-
grund von entsprechenden Studienverlaufsplänen des
Fachbereichs die Studierenden ihren Studienabschluss
in der Regelstudienzeit erreichen können. 7Können nicht
alle Anmeldungen einer Ranggruppe berücksichtigt wer-
den, entscheidet das Los. 8Das Verfahren ist rechtzeitig
vorher bekannt zu geben. 9Der Anspruch auf Teilnahme
an Pflichtveranstaltungen kann bis zu dem Zeitpunkt gel-
tend gemacht werden, bis zu dem noch der Erwerb des
Leistungsnachweises in der Lehrveranstaltung möglich
ist. 10Der Zugang zu der Pflichtveranstaltung nach Rang-
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gruppen 4 bis 6 steht solange unter dem Vorbehalt des
Widerrufs.

(3) 1Die Plätze im Rahmen der Vorabquote gemäß
Abs. 2 sind folgendem Personenkreis vorbehalten: 

– Studentinnen und Studenten, die durch ein ärztliches
Zeugnis, eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1
SGB IX oder eine länger andauernde oder ständige
gesundheitliche Beeinträchtigung glaubhaft machen,

– Studentinnen und Studenten, die einen nahen Ange-
hörigen gemäß § 7 Abs. 3 Pflegezeitgesetz allein be-
treuen 

– Studentinnen und Studenten, in deren Haushalt ein
Kind wohnt, bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres
des Kindes sowie

– Schwangere und Wöchnerinnen.

2Für die Vorabquote muss mindestens ein Platz zur Ver-
fügung gestellt werden, wenn mindestens eine Studentin
oder ein Student zu berücksichtigen ist. 3Können nicht
alle Studentinnen und Studenten berücksichtigt werden,
entscheidet das Los. 4Studentinnen und Studenten die
einen Platz im Rahmen der Vorabquote gemäß Abs. 2 in
Anspruch nehmen möchten, müssen dies spätestens
eine Woche vor dem Ende der Anmeldefrist für die jewei-
lige Lehrveranstaltung beim zuständigen Prüfungsbüro
unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises be-
antragen.

(4) 1Können nicht alle Studentinnen und Studenten
der Ranggruppe 1 bis 3 in einem Semester für die Lehr-
veranstaltung gemäß Abs. 2 berücksichtigt werden, hat
der Fachbereichsrat oder der Zentralinstitutsrat im Rah-
men der personellen und sachlichen Möglichkeiten für
das nächste Semester eine ausreichend höhere Platz-
zahl festzusetzen. 2Dies gilt nicht, wenn eine Teilnehmer-
zahl zu erwarten ist, die eine Berücksichtigung der Stu-
dierenden der Ranggruppen 1 bis 3 erlaubt. 

(5) 1Der nochmalige Zugang zu einer Lehrveranstal-
tung ist durch die jeweils verantwortliche Lehrkraft zu
versagen, wenn der Erwerb des Leistungsnachweises
auch ohne erneute Teilnahme an der Lehrveranstaltung
möglich ist. 2Hierzu sind bis zu drei Wiederholungen der
Leistungskontrollen zu ermöglichen. 3Zwischen den ein-
zelnen Leistungskontrollen muss ein für die Aufarbeitung
des Stoffes der Lehrveranstaltung angemessener Zeit-
raum bestehen. 4Ist der Leistungsnachweis auch dann
noch nicht erbracht, sind eine einmalige Wiederholung
der Lehrveranstaltung und zusätzlich eine einmalige
Wiederholung der Leistungskontrollen zu gestatten.
5Über besonders begründete Ausnahmen entscheidet
das Dekanat des Fachbereichs oder die oder der Vor-
sitzende des Zentralinstitutsrates. 

(6) 1Der Fachbereichsrat oder Zentralinstitutsrat kann
ein zentrales Verfahren für den Zugang zu bestimmten
Lehrveranstaltungen in seinem Bereich einrichten. 2Das
Präsidium kann im Einvernehmen mit den beteiligten
Fachbereichen und Zentralinstituten ein zentrales Ver-
fahren zum Zugang für bestimmte Lehrveranstaltungen
für mehrere Bereiche einrichten. 

§ 12 
Zugang zu Modulen und Lehrveranstaltungen 

in modularisierten Studiengängen

(1) 1Der Zugang zu Modulen und diesen zugeordne-
ten Lehrveranstaltungen setzt sowohl eine Anmeldung
zum Modul als auch eine Anmeldung zur jeweiligen
Lehrveranstaltung voraus. 2Das Verfahren der Anmel-
dung ist in § 8 RSPO geregelt. 

(2) 1Der Zugang zu Modulen und den diesen zugeord-
neten Lehrveranstaltungen ist auf Studentinnen und Stu-
denten beschränkt, welche die nach der Studienordnung
oder Prüfungsordnung oder einer speziellen Regelung
die für dieses Modul ggf. geforderte Qualifikation er-
füllen. 2Der Zugang zu einem Modul und zu den diesem
zugeordneten Lehrveranstaltungen kann darüber hinaus
beschränkt werden, soweit die inhaltliche Eigenart der
im Rahmen des Moduls angebotenen Lehrveranstal-
tungen oder deren ordnungsgemäße Durchführung es
erfordern. 3Sind für ein Modul oder für die diesem zu-
geordneten Lehrveranstaltungen mehr Anmeldungen als
Plätze vorhanden und können keine zusätzlichen Lehr-
veranstaltungen angeboten werden, so sind Studentin-
nen und Studenten, nach Abzug einer Vorabquote in
Höhe von 10 % gemäß § 11 Abs. 3 in der nachfolgenden
Rangfolge zuzulassen:

1. Anmeldungen von Studentinnen und Studenten im je-
weiligen Fachsemester, für das die Lehrveranstaltun-
gen nach Studienordnung als Pflichtveranstaltung an-
geboten werden und die noch nicht regelmäßig be-
sucht und erfolgreich abgeschlossen wurden; ihnen
gleichgestellt sind Anmeldungen von Studentinnen
und Studenten, die diese Voraussetzungen im vorhe-
rigen Semester erfüllt haben und trotz ordnungsgemä-
ßer Anmeldung keinen Platz erhalten konnten, sowie
Doktorandinnen und Doktoranden, die im Rahmen
einer befristeten Zulassung zur Promotion innerhalb
einer im Zulassungsbescheid festgelegten Zeit Auf-
lagen zu erfüllen haben sowie Studentinnen und Stu-
denten in Austauschprogrammen,

2. Anmeldungen von Studentinnen und Studenten aus
Fachsemestern, die von den Voraussetzungen ge-
mäß Nr. 1 um ein Semester abweichen,

3. Anmeldungen von Studentinnen und Studenten aus
Fachsemestern, die von den Voraussetzungen ge-
mäß Nr. 1 um zwei oder mehr Semester abweichen,
sowie Anmeldungen von Studentinnen und Studen-
ten, die aufgrund einer Entscheidung des Prüfungs-
ausschusses gemäß § 8 Abs. 1 letzter Satz RSPO
zum nochmaligen Besuch einer bereits absolvierten
Lehrveranstaltung verpflichtet wurden,

4. Anmeldungen von Studentinnen oder Studenten im je-
weiligen Fachsemester für das die Lehrveranstaltung
nach der Studienordnung als Wahlpflichtveranstaltung
angeboten wird, sofern sie die Voraussetzungen ge-
mäß Nr. 1 erfüllen,
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5. Anmeldungen von Studentinnen und Studenten aus
Fachsemestern, die von den Voraussetzungen ge-
mäß Nr. 4 abweichen,

6. weitere Anmeldungen von Studentinnen und Studen-
ten.

4Studentinnen und Studenten, die einen Platz für eine
Lehrveranstaltung im vorherigen Semester wegen Zu-
teilung einer zeitgleich stattfindenden Pflichtveranstal-
tung nicht angenommen haben oder die die Lehrver-
anstaltung  im  vorherigen  Semester  wegen  Krankheit
– ohne beurlaubt zu sein – nicht regelmäßig besuchen
oder nicht erfolgreich abschließen konnten, bleiben in
der im vorherigen Semester ermittelten Ranggruppe.
5Halbe Fachsemester gemäß § 9 Abs. 5 werden auf den
nächsten ganzen Wert aufgerundet. 6Können nicht alle
Anmeldungen einer Ranggruppe nach Satz 3 berück-
sichtigt werden, entscheidet das Los. 7Der Zugang zu
Lehrveranstaltungen, die gemäß der Studien- und Prü-
fungsordnung als Pflicht- oder Wahlpflichtveranstaltun-
gen besucht werden müssen, aber nicht für ein bestimm-
tes Fachsemester vorgesehen sind, erfolgt nach den fol-
genden Ranggruppen:

1. Anmeldungen von Studentinnen und Studenten inner-
halb der Regelstudienzeit,

2. Anmeldungen von Studentinnen und Studenten, die
die Regelstudienzeit bereits überschritten haben.

8Können nicht alle Anmeldungen einer Ranggruppe nach
Satz 7 berücksichtigt werden, erfolgt die Platzvergabe
nach der Dringlichkeit des Besuchs der Lehrveranstal-
tung für den Studienabschluss. 9Die Zugangsbeschrän-
kungen sind im Voraus bekannt zu geben. 10Die Ver-
teilung der Plätze erfolgt durch das Dekanat des Fach-
bereichs bzw. die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
des Institutsrats des Zentralinstituts oder durch deren
Beauftragte. 11Studentinnen und Studenten, die das Mo-
dul bereits erfolgreich absolviert haben, ist der Zugang
verwehrt. 

(3) Die Regelungen in § 11 Abs. 4 und 6 gelten für
Lehrveranstaltungen in modularisierten Studiengängen
entsprechend. 

(4) 1Der Fachbereichsrat oder Zentralinstitutsrat muss
für den Zugang zu einer Lehrveranstaltung Quoten für
Studierende in modularisierten Studiengängen und für
Studierende anderer Studiengänge beschließen. 2Der
Zugang für die Studierenden in modularisierten Studien-
gängen bestimmt sich nach Abs. 2, der Zugang für Stu-
dierende anderer Studiengänge nach § 11 Abs. 1 bis 6. 

§ 13 
Rückmeldung

(1) 1Wer sein Studium in dem gewählten Studiengang
oder den gewählten Teilstudiengängen fortsetzen und
immatrikuliert bleiben will, muss dies der Freien Univer-
sität Berlin in der festgesetzten Form und Frist mitteilen

(Rückmeldeantrag). 2Das Rückmeldeverfahren wird
ausschließlich in elektronischer Form durchgeführt. 

(2) 1Die für die Rückmeldung nötigen Daten und Hin-
weise werden den Studentinnen und Studenten spätes-
tens vier Wochen vor Ende der Vorlesungszeit mitgeteilt.
2Wer die Daten und Hinweise nicht erhalten hat, ist da-
durch von der Pflicht zur Rückmeldung gemäß Abs. 1
nicht entbunden. 3Die Rückmeldung muss bis zum
letzten Freitag der Vorlesungszeit des vorangehenden
Semesters formgerecht beantragt sein. 4Die Rückmelde-
frist kann vom Präsidium im Benehmen mit dem Akade-
mischen Senat und dem Allgemeinen Studentenaus-
schuss für ein bestimmtes Semester oder für bestimmte
Studiengänge abweichend festgelegt werden. 5Mit der
Rückmeldung kann die wahlrechtliche Zuordnung ge-
mäß § 3 Abs. 2 und Abs. 6 geändert werden. 

(3) Die Rückmeldung wird vollzogen und die weitere
Immatrikulation für das folgende Semester wird beschei-
nigt, wenn 

1. das Bestehen einer Krankenversicherung nach den
gesetzlichen Regelungen nachgewiesen wird,

2. die nach Gesetz oder Satzung fälligen Beiträge und
Gebühren bezahlt sind und

3. ggf. Sprachnachweise,

4. ggf. Zeugnis des ersten berufsqualifizierenden Ab-
schlusses bzw. die Exmatrikulation bei einer anderen
Hochschule,

5. ggf. eine Studienbescheinigung einer anderen Hoch-
schule (Mehrfach-/Doppelimmatrikulation),

6. ggf. die Zulassung oder die Verlängerung zur Promo-
tion und

7. ggf. sonstige Nachweise vorgelegt wurden.

§ 14 
Beurlaubung

(1) 1Wer das Studium im folgenden Semester unter-
brechen will oder an einem ordnungsgemäßen Studium
gehindert ist, kann sich beurlauben lassen. 2Der Antrag
auf Beurlaubung kann frühestens zusammen mit der
Rückmeldung zum jeweiligen Semester gestellt werden.
3Er soll spätestens sechs Wochen nach Beginn der Vor-
lesungszeit unter Angabe der Gründe gestellt sein. 4Eine
Beurlaubung kann insbesondere beantragt werden: 

1. wegen eines Studienaufenthalts im Ausland, 

2. wegen der Absolvierung eines Praktikums, 

3. wegen der Absolvierung von Wehr- oder Ersatzdienst,

4. wenn Studentinnen und Studenten in Vollzeit berufs-
tätig sind 

5. zur Pflege und Erziehung eines Kindes im Alter von
bis zu 3 Jahren,

6. zur Pflege pflegebedürftiger naher Angehöriger im
Sinne des Pflegezeitgesetzes, 

7. wegen einer länger andauernden oder ständigen ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung, 
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8. während einer Schwangerschaft, insbesondere für
den Zeitraum der Schutzfrist gemäß § 3 Abs. 2
Mutterschutzgesetz, sowie während der Schutzfrist
gemäß § 6 Abs. 1 Mutterschutzgesetz.

5Zu diesen Gründen sollen Nachweise vorgelegt werden.
6Dem Antrag auf Beurlaubung ist stattzugeben, sofern
nicht erhebliche Zweifel daran bestehen, dass die be-
haupteten Gründe vorliegen. 7Wird eine Krankschrei-
bung vorgelegt, kann ein amtsärztliches Attest verlangt
werden. 8Eine Studentin oder ein Student kann in der
Regel nicht mehr als zwei aufeinander folgende Semes-
ter und insgesamt nicht mehr als die Hälfte der Regel-
studienzeitdauer des jeweiligen Studiengangs oder der
jeweiligen Teilstudiengänge beurlaubt werden. 9Nur in
begründeten Ausnahmefällen können die aufgeführten
Obergrenzen um ein Semester überschritten werden.
10Satz 4 Nr. 5, 6, 7 und 8 bleiben von diesen Regelungen
unberührt.

(2) 1Für das erste Fachsemester wird eine Beurlau-
bung in der Regel nicht gewährt. 2In Masterstudiengän-
gen kann auf Antrag hiervon für einen Studienaufenthalt
an einer ausländischen Hochschule abgewichen wer-
den, wenn eine Befürwortung einer oder eines für den je-
weiligen Masterstudiengang Prüfungsberechtigten vor-
liegt.

(3) 1Während der Beurlaubung besteht das Recht
zum Besuch von Lehrveranstaltungen und zur Erbrin-
gung von Leistungsnachweisen und Leistungspunkten.
2Auch  die  anderen Rechte, insbesondere das Recht
zum Ablegen von Prüfungen bestehen fort. 3Ein Urlaubs-
semester wird nicht als Fachsemester, aber als Hoch-
schulsemester gezählt. 

§ 15 
Wechsel von Studiengängen und 

Modulangeboten

(1) 1Der Wechsel eines Studiengangs oder eines Mo-
dulangebots gemäß § 5 ist grundsätzlich für das jeweils
folgende Semester zu beantragen. 2Dabei sind die je-
weils bestehenden Zugangsvoraussetzungen nachzu-
weisen. 

(2) 1Zur Immatrikulation bzw. Registrierung ist eine
Bescheinigung des für den neuen Studiengang zuständi-
gen Prüfungsausschusses über anrechenbare Studien-
und Prüfungsleistungen vorzulegen. 2Darauf kann ver-
zichtet werden, wenn aus dem bisherigen Studium offen-
sichtlich keine Studien- oder Prüfungsleistungen ange-
rechnet werden können. 3§ 4 Abs. 5 findet Anwendung. 

(3) Der Wechsel des Studiengangs oder Modulange-
bots wird bescheinigt. 

§ 16 
Hochschulwechsel und Studienplatztausch

(1) 1Für Studentinnen und Studenten anderer Hoch-
schulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die ihr

bisheriges Studium im selben Fach oder derselben Fä-
cherkombination und mit demselben Abschlussziel an
der Freien Universität Berlin fortsetzen wollen, gelten die
Bestimmungen der §§ 3 und 4 sowie die Anrechnungs-
regelungen der RSPO. 2Es ist zusätzlich eine Exmatriku-
lationsbescheinigung der zuletzt besuchten Hochschule
vorzulegen. 

(2) 1Bestehen für einen Studiengang oder Studien-
abschnitt oder für bestimmte Fachsemester Zulassungs-
beschränkungen, kann ein Studienplatztausch mit einer
Studentin oder einem Studenten in einem gleichfalls
zulassungsbeschränkten Studiengang, Studienabschnitt
oder Fachsemester einer anderen wissenschaftlichen
Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes
stattfinden, wenn Studiengang und Fachsemesterzahl
bzw. Studienabschnitt und nachgewiesene Studienleis-
tungen übereinstimmen und die beiden Tauschpartnerin-
nen oder Tauschpartner nicht unter einschränkenden
Bestimmungen immatrikuliert sind. 2Die Tauschgeneh-
migung wird nur unter der Voraussetzung erteilt, dass
sich Tauschpartnerinnen oder -partner verpflichten, im
Zusammenhang mit dem Tauschvorgang gewährte geld-
werte Leistungen zu erstatten oder auf entsprechende
Leistungen für die Zukunft zu verzichten. 3Nach der
Tauschgenehmigung ersetzen die Verzichtserklärung
auf den Studienplatz durch die zugelassene Bewerberin
oder den zugelassenen Bewerber und der Antrag auf
Exmatrikulation der Tauschpartnerin oder des Tausch-
partners die Zulassungsentscheidung an der Freien Uni-
versität Berlin. 4Die übrigen Immatrikulationsvorausset-
zungen gemäß Abs. 1 bleiben unberührt. 5Das Präsi-
dium der Freien Universität Berlin kann in Richtlinien
Ausnahmen für Fälle außergewöhnlicher sozialer Härte
zulassen. 

(3) Ein Studienplatztausch ist nur innerhalb des jewei-
ligen Studienabschnitts und innerhalb der Regelstudien-
zeit möglich.

§ 17 
Exmatrikulation

(1) 1Die Mitgliedschaft einer Studentin oder eines
Studenten an der Freien Universität Berlin endet mit der
Exmatrikulation. 2Ausgestellte Ausweise und Bescheini-
gungen für das Semester, in dem die Exmatrikulation
wirksam wird, sind zurückzugeben. 3Die Exmatrikulation
wird bescheinigt. 

(2) 1Die Exmatrikulation erfolgt auf Antrag der Studen-
tin oder des Studenten in der Regel zum Abschluss des
laufenden Semesters. 2Soll die beantragte Exmatrikula-
tion sofort wirksam werden, ist dies zu begründen. 3Bei
einer sofort wirksam werdenden Exmatrikulation sind die
ausgestellten Ausweise und Bescheinigungen für das
laufende Semester mit dem Datum der Exmatrikulation
zurückzugeben.

(3) 1Die Exmatrikulation erfolgt von Amts wegen 
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1. mit Ablauf der Frist, wenn die Immatrikulation befristet
oder vorläufig war und die Voraussetzungen für die
weitere Immatrikulation nicht erfüllt sind, 

2. wenn Studentinnen und Studenten ihr Studium in
einem zulassungsbeschränkten Studiengang oder
Teilstudiengang trotz Mahnung, schriftlicher Aufforde-
rung und Androhung der Exmatrikulation nicht unver-
züglich aufgenommen haben, 

3. wenn Studentinnen und Studenten zu Beginn des
Semesters trotz Mahnung und Androhung der Ex-
matrikulation für den Fall der Nichteinhaltung der
Rückmeldevoraussetzungen nicht gemäß § 13 zu-
rückgemeldet sind, 

4. wenn Studentinnen und Studenten die Abschlussprü-
fung bestanden haben oder die in dem gewählten Stu-
diengang oder in den gewählten Teilstudiengängen
vorgeschriebenen Leistungsnachweise oder eine vor-
geschriebene Prüfungsleistung endgültig nicht be-
standen haben. 2Die Exmatrikulation wird zum Se-
mesterende wirksam, es sei denn, es wird eine tagge-
naue Exmatrikulation beantragt. 3Wenn Studentinnen
und Studenten die weitere Immatrikulation mit Wech-
sel des Studiengangs gemäß § 15 mit Begründung
beantragen, wird eine Exmatrikulation erst im Fall der
Ablehnung dieses Antrages wirksam. 

§ 18 
Nebenhörerinnen und Nebenhörer

(1) 1Studentinnen und Studenten anderer in- und
ausländischer Hochschulen, die an einzelnen Lehrver-
anstaltungen der Freien Universität Berlin teilnehmen
wollen, können auf Antrag und mit Zustimmung der
jeweils verantwortlichen Lehrkraft als Nebenhörerin oder
Nebenhörer an der Freien Universität Berlin registriert
werden. 2Beabsichtigen Studentinnen und Studenten als
Nebenhörerinnen und Nebenhörer an Lehrveranstaltun-
gen und Prüfungen teilzunehmen, die im Rahmen von
Modulen angeboten werden, so muss ein Antrag auf
Absolvierung des Moduls gestellt werden. 3Nebenhöre-
rinnen und Nebenhörer anderer Hochschulen sind Mit-
gliedern der Freien Universität Berlin gleichgestellt, so-
weit es die Absolvierung der Lehrveranstaltung bzw. des
Moduls erfordert. 

(2) 1Der Antrag ist in der dafür festgelegten Form und
Frist bei der Studierendenverwaltung zu stellen. 2Der
Gesamtumfang der besuchten Lehrveranstaltungen soll
in der Regel sechs Semesterwochenstunden oder den
Umfang eines Moduls nicht übersteigen. 

(3) Nebenhörerinnen und Nebenhörer können an
Lehrveranstaltungen oder Modulen mit beschränkter
Platzzahl gemäß den §§ 11 und 12 nur teilnehmen, so-
weit dadurch nicht Studierende der Freien Universität
Berlin ausgeschlossen werden. 

(4) 1Nebenhörerinnen und Nebenhörer können mit
Zustimmung der verantwortlichen Lehrkraft oder des

Modulverantwortlichen Leistungsnachweise in Lehrver-
anstaltungen bzw. Modulen gemäß Abs. 1 erwerben.
2Ein Rechtsanspruch auf Ablegung von Prüfungen be-
steht nicht für Lehrveranstaltungen aus Diplom- und
Magisterteilstudiengängen. 

(5) In Vereinbarungen mit den Herkunftshochschulen
von Nebenhörerinnen und Nebenhörern können von
Abs. 2 bis 4 abweichende Regelungen getroffen werden. 

§ 19 
Gasthörerinnen und Gasthörer

(1) 1Personen, die, ohne an einer Hochschule imma-
trikuliert zu sein, an einzelnen Lehrveranstaltungen der
Freien Universität Berlin teilnehmen wollen, können auf
Antrag und mit schriftlicher Zustimmung der für die
gewünschten Lehrveranstaltungen Verantwortlichen als
Gasthörerinnen und Gasthörer an der Freien Universität
Berlin registriert werden. 2Sie sind nicht Mitglieder der
Freien Universität Berlin. 

(2) 1Der Antrag ist schriftlich in der dafür festgelegten
Form mit der Zustimmung gemäß Abs. 1 bis spätestens
vier Wochen nach Vorlesungsbeginn bei dem Zentrum
für Weiterbildung der Freien Universität Berlin zu stellen.
2Dabei ist die Zahlung des festgelegten Betrages nach-
zuweisen. 3Der Gesamtumfang der besuchten Lehrver-
anstaltungen soll in der Regel sechs Semesterwochen-
stunden nicht übersteigen. 4Die Registrierung als Gast-
hörerin oder Gasthörer gilt für das jeweilige Semester
und wird bescheinigt. 

(3) Gasthörerinnen und Gasthörer können an Lehrver-
anstaltungen mit beschränkter Teilnehmerzahl nur teil-
nehmen, wenn dadurch Studentinnen und Studenten der
Freien Universität Berlin, Nebenhörerinnen und Neben-
hörer anderer Hochschulen an der Freien Universität
Berlin sowie Studentinnen und Studenten anderer Hoch-
schulen, die für ein Modulangebot an der Freien Univer-
sität registriert sind, nicht von der Teilnahme ausge-
schlossen werden. 

(4) 1Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen wird Gast-
hörerinnen und Gasthörern mit einem Hinweis auf deren
Status bescheinigt. 2Die Erbringung von Prüfungsleis-
tungen ist nicht zulässig. 

(5) Für Gasthörerstudienprogramme können von
Abs. 1 Satz 1 sowie von den Abs. 2 bis 4 abweichende
Regelungen getroffen werden. 

§ 20 
Bekanntmachung von Fristen

Fristen, innerhalb derer Anträge auf Zulassung, Immatri-
kulation, Rückmeldung, Studiengangswechsel sowie
Exmatrikulation zu stellen sind, werden in geeigneter
Weise bekannt gemacht. 
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§ 21 
Inkrafttreten, Übergangsregelungen

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekannt-
machung in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien
Universität Berlin) in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung
für Studienangelegenheiten vom 23. Juli 2008 (FU-Mit-
teilungen 57/2008) außer Kraft.

(2) Auf Studierende, die mit dem Abschlussziel einer
Magister-, Diplom- oder Staatsprüfung immatrikuliert
sind, findet zusätzlich § 11 der Satzung für Studien-
angelegenheiten vom 19. Januar 1994 in der Fassung
der Bekanntmachung der Neufassung vom 5. August
2004 (FU-Mitteilungen 29/2004) Anwendung. 
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